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Öffentliche Bekanntmachung 

der Gemeinde Gangelt 
  

Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 78 „Bereich Sittarder Straße / Hastenrather Straße / Martin-May-Straße 
-Teilbereich A“ in Gangelt 
 
 
 

Der Rat der Gemeinde Gangelt hat in seiner Sitzung am 23.04.2024 den Bebauungsplan Nr. 78 „Bereich 
Sittarder Straße / Hastenrather Straße / Martin-May-Straße -Teilbereich A“ gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch 

(BauGB) als Satzung beschlossen.  

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus dem nachstehenden Kartenauszug.  

 

 
Auszug aus der Amtlichen Basiskarte  

 

Die Bekanntmachung erfolgt gemäß § 233 Abs. 1 i.V. m. § 10 Abs. 3 BauGB.  

 

Der Bebauungsplan einschließlich Begründung, Umweltbericht und zusammenfassender Erklärung liegt ab 

sofort im Rathaus der Gemeinde Gangelt, Burgstraße 10, 52538 Gangelt, Zimmer 201/202, während der 

allgemeinen Dienststunden, und zwar  

 

montags bis freitags von  8 15 - 12 30 Uhr 
dienstags von 14 00     - 16 00 Uhr 
donnerstags von 14 00  - 17 30 Uhr 

 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 78 in Kraft.  

 

Unbeachtlich werden nach § 215 BauGB  

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
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Hinweis: Die öffentliche Bekanntmachung wurde auf der Internetseite der Gemeinde Gangelt, www.gangelt.de, am 07.05.2024 vollzogen 2 

Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 

schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 

gemacht worden sind. 

 

Hinsichtlich des Bebauungsplanes Nr. 78 wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 

4 BauGB über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie 

über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 

 

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung NRW (BekanntmVO 
NRW) vom 26.08.1999 (GV.NRW.S.516), in der zurzeit geltenden Fassung  
 

Erklärung 
 

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 78 „Bereich Sittarder Straße / Hastenrather Straße / Martin-May-

Straße -Teilbereich A“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

 

Hinweise  
 

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666), in der zurzeit geltenden Fassung, kann eine 

Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 

Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht 

mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 

Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 

worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 

bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

 

Übereinstimmungsbestätigung/ Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3 
Bekanntmachungsverordnung NRW (BekanntmVO NRW) vom 26.08.1999 (GV.NRW.S.516), in der 
zurzeit geltenden Fassung  
 

Der Wortlaut der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 78 „Bereich Sittarder 

Straße / Hastenrather Straße / Martin-May-Straße -Teilbereich A“ stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 23.04.2024 

überein. Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren. 

 

 Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.   

  

 

Gangelt, 02.05.2024  

 

Willems 

Bürgermeister 

 

Standort  

Datum 
Aushang 

 

Datum 
Abhang 

 

http://www.gangelt.de/
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Nr. 01_Mai_2024 
 

 
Hinweisbekanntmachung der Gemeinde Gangelt 

gem. § 6 Absatz 1 der Bekanntmachungsverordnung 
in Verbindung  

mit § 15 Absatz 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Gangelt 
 
Folgende öffentliche Bekanntmachung wurde auf der Internetseite der 
Gemeinde Gangelt, www.gangelt.de, vollzogen: 
 

 
Nr. der 
Bekanntmachung 

Inhalt Bereitstellungstag 
Internet 

2024-05-02 Bekanntmachung über das Recht auf 
Einsicht in das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl 
zum Europäischen Parlament am 09. Juni 
2024 

07.05.2024 

2024-05-03 Wahlbekanntmachung – Am 09. Juni 2024 
findet in der Bundesrepublik Deutschland 
die Wahl zum Europäischen Parlament 
statt. 

07.05.2024 

2024-05-04 Öffentliche Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung des 
Gesamtschulzweckverbandes Gangelt-
Selfkant für das Haushaltsjahr 2024 

07.05.2024 

 
 
Die Bekanntmachungen können auch bei der Gemeindeverwaltung digital 
eingesehen oder während der üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden: 
 
Gangelt, den 07. Mai 2024 
Gemeinde Gangelt 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
Dahlmanns 

 

 
Standort 
 

 

Datum Aushang 
 

07.05.2024 

Datum Abnahme 
 

http://www.gangelt.de/
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Anlage 5 (zu § 19 Abs. 1 EuWO) 
 

Bekanntmachung 
 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum Europäischen Parlament am 09. Juni 2024 
 
 

1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für 
  

wird in der Zeit vom 20. Mai 2024 bis 24. Mai 2024 während der allgemeinen Öffnungszeiten, Gemeinde Gan-
gelt, Rathaus, Zimmer 108, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. 
Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrich-
tigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Ab-
satz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensicht-
gerät möglich. 3) 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Mai 2024 bis zum 

24. Mai 2024, spätestens am 24. Mai 2024 bis 12.30 Uhr, bei der Gemeindebehörde Gangelt, Burgstraße 10, 
52538 Gangelt, Rathaus, Zimmer 108, Einspruch einlegen. 

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 19. Mai 2024 eine 

Wahlbenachrichtigung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in dem Kreis Heinsberg 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Kreises  
oder  
durch Briefwahl teilnehmen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1  ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

5.2  ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der Euro-
pawahlordnung bis zum 19. Mai 2024 

oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung bis zum 
24. Mai 2024 versäumt hat, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 
Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der Europawahlordnung oder der 
Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung entstanden ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 

 

 die Gemeinde x die Wahlbezirke der Gemeinde 
Gangelt  
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Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 07. Juni 2024, 
18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden.  

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt wer-
den. 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann 
ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c 
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stel-
len. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. 

 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

- einen amtlichen Stimmzettel, 

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag, 

- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbrief-
umschlag und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechti-
gung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und 
die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor 
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen. 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an 
die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließ-
lich von  der Deutschen Post AG   unentgeltlich befördert.  

Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

Ort, Datum 
 

Gangelt, den 24. April 2024 

 Die Gemeindebehörde, Der Bürgermeister 
 

 

 
 
 
 

 
1) Wenn andere Zeiten bestimmt sind, diese angeben.  
2) Für jeden Ort der Einsichtnahme ist anzugeben, ob er barrierefrei oder nicht barrierefrei ist. Wenn mehrere Einsichtsstellen eingerichtet sind, diese und die ihnen zugeteilten Ortsteile oder 

dgl. oder die Nummern der Wahlbezirke angeben. 
3) Nichtzutreffendes bitte streichen. 
4) Gemäß § 4 des Europawahlgesetzes in Verbindung mit § 36 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes amtlich bekannt gemachtes Postunternehmen einsetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis: Die öffentliche Bekanntmachung wurde auf der Internetseite der Gemeinde Gangelt, www.gangelt.de, am 07.05.2024 vollzogen 
 

http://www.gangelt.de/
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Hinweis: Die öffentliche Bekanntmachung wurde auf der Internetseite der Gemeinde Gangelt, www.gangelt.de, am 07.05.2024 vollzogen 

Anlage 23 (zu § 41 Abs. 1 EuWO) 

 

Wahlbekanntmachung 
 
 

1.  Am 09. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die  
 

Wahl zum Europäischen Parlament 
 
 statt. 

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

 
2. Die Gemeinde 2) ist in folgende 10 Wahlbezirke eingeteilt:  
 

 
 Die Gemeinde 3) ist in [hier Anzahl eingeben] allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.4) 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis 19.05.2024 zugestellt werden, 
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen 
hat.  

 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um  16.00 Uhr in 52538 
Gangelt, Burgstraße 10, kleiner Sitzungssaal zusammen. 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wäh-

lerverzeichnis er eingetragen ist.  
 

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Uni-
onsbürger einen gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

 
 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. 
 

Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 

Jeder Wähler hat eine Stimme. 
 

Wahlbezirk 
Nr. 

Bezeichnung des Wahlbezirks Bezeichnung des Wahlraums  

1 Gangelt 1 Gesamtschule Gangelt (Abt. III), Kritzraedtstr. 

2 Gangelt 2 Gesamtschule Gangelt (Abt. III), Kritzraedtstr. 

3 Stahe, Niederbusch, Ho-
henbusch 

Dorfgemeinschaftshaus Stahe, Kirchweg 12 

4 Langbroich-Harzelt Bürgerhaus Langbroich 

5 Schierwaldenrath Alte Schule, Palz 

6 Breberen Grundschule Breberen, Heidweg 

7 Hastenrath-Kievelberg Feuerwehrgerätehaus 

8 Kreuzrath Bürgerhaus  

9 Birgden 1 Grundschule Birgden, Paulssträßchen 

10 Birgden 2 Grundschule Birgden, Paulssträßchen 

http://www.gangelt.de/
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Hinweis: Die öffentliche Bekanntmachung wurde auf der Internetseite der Gemeinde Gangelt, www.gangelt.de, am 07.05.2024 vollzogen 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und 
ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr 
Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und 
rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeich-
nung. 

 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, 
 

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem be-
sonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimm-
abgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 

Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, so-
weit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis oder in der kreisfreien 

Stadt, in dem/der der Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises  
 
oder 
 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzet-
telumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 
18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt 

auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgeset-
zes). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der 
Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 

Ort, Datum 

Gangelt, den 24.04.2024 

Die Gemeindebehörde 

Der Bürgermeister 
 
gez. Willems 

http://www.gangelt.de/
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Öffentliche Bekanntmachung des 

Gesamtschulzweckverbandes Gangelt-Selfkant 
 
 

Haushaltssatzung des Gesamtschulzweckverbandes Gangelt-Selfkant für das 
Haushaltsjahr 2024 
 

Aufgrund der §§ 78 und 92 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 15. Februar 2005 (GV.NRW.S.102/SGV.NRW.223) in 

Verbindung mit §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023), der §§ 

18 und 19 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 (GV.NRW.S.621/SGV.NRW.202) und der Satzung 

des Gesamtschulzweckverbandes Gangelt-Selfkant, alle in der zurzeit geltenden Fassung, hat 

die Verbandsversammlung mit Beschluss vom 4. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung 

erlassen: 

 

 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 der die für die Erfüllung der Aufgaben des 

Gesamtschulzweckverbandes Gangelt-Selfkant voraussichtlich erzielbaren Erträge und 

entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 

Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

 

 

 

im Ergebnisplan mit  

 dem Gesamtbetrag der Erträge auf 2.811.900 EUR 

 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  3.123.600 EUR 

 

im Finanzplan mit  

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

auf 

 

2.706.500 EUR 

 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 

 

2.844.900 EUR 

   

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 

    

37.800 EUR 

150.000 EUR 

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR 

 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 3.400 EUR 

 

festgesetzt. 
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§ 2 

 

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 

 

 

 
§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 

 

 

§ 4 
 

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen 

Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 311.700 EUR festgesetzt.  

 

 

 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden 

dürfen, wird auf 250.000 EUR festgesetzt. 

 

 

 

§ 6 
 

Die Schulverbandsumlage wird auf              2.650.000 

EUR 

festgesetzt und von den beteiligten Gemeinden wie folgt aufgebracht: 

 

von der Gemeinde Gangelt               1.383.570 

EUR 

von der Gemeinde Selfkant               1.266.430 

EUR 

 

 

 
 

§ 7 
 

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts entfällt. 
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§ 8 
 

Die nachfolgenden Aufwands- und Auszahlungsarten werden zu jeweils einem Budget 

verbunden: 

 

Sachkonten 501200/701200, 502200/702200, 503200/703200, 504100/704100, 

541200/741200, 

 

Sachkonten 521100/721100, 521500/721500, 524150/724100 

 

Sachkonten 524100/724100, 524110/724100, 524120/724100, 524130/724100, 

524140/724100, 525100/725100, 529100/729100, 544600/744600 

 

Sachkonten 525500/725500, 527100/727100, 543100/743100, 543110/743100, 

543120/743100, 543130/743100, 543140/743100  

 

Sachkonten 08110/783100 und 543160/743100 

 

 

Bekanntmachung 
 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gegeben. 

 

Sie wird bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses gem. § 96 Abs. 2 

Gemeindeordnung NRW im Rathaus der Gemeinde Gangelt, Burgstraße 10, 52538 Gangelt, 

Zimmer 208/209 während der Dienststunden, 

 

vormittags: 
 

montags bis freitags von 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr, 

 

nachmittags: 

 

dienstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und 

donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 

 

zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.  

 

 

Die nach §§ 18 (1) und 19 (2) des Gesetzes über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) 

erforderliche Genehmigung zu der Festsetzung im § 6 der Satzung ist von der Bezirksregierung 

Köln mit Verfügung vom 08. April 2024 erteilt worden.  

 

Gleichzeitig wird gemäß § 7 (6) der Gemeindeordnung NRW darauf hingewiesen, dass die 

Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen die vorstehende 
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Haushaltssatzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 

gemacht werden kann, es sei denn,  

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden. 

c) der Vorsteher hat den Beschluss der Verbandsversammlung vorher beanstandet 

oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Zweckverband vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 

worden, die den Mangel ergibt. 
 

 

 

 

Gangelt, den 22.04.2024             

Der Vorsitzende 

 

 

gez. Reyans                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis: Die öffentliche Bekanntmachung wurde auf der Internetseite der Gemeinde Gangelt, www.gangelt.de, am 07.05.2024 vollzogen 
 

http://www.gangelt.de/

